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Amtliche 
Mitteilungen

Jägervereinigung Kehl-Achern e.V.
Revierübergreifende Drückjagd im Bereich des Korker 

Waldes am Samstag 13.12.2025 ab 8:00 Uhr
 

Die markierten Waldbereiche können ab 16:00 Uhr wieder 
betreten werden

 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, diese Bereiche 

während der Jagd unter keinen Umständen zu betreten !
Auch nach der eigentlichen Jagdzeit, kann es noch zu 

Schussabgaben kommen.
 

Rainer Hempelmann Kreisjägermeister

Städtische Bereiche geschlossen
Kehl – Aufgrund einer internen Veranstaltung schließen am 
Montag, 15. Dezember, sämtliche städtischen Bereiche und 
Einrichtungen bereits um 13 Uhr.

Schließtage  Dienststellen der  
Rentenversicherung über die Feiertage 
geschlossen Online-Services jederzeit 

möglich
Die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und Au-
ßenstellen, bleiben vom Mittwoch,
24. Dezember 2025 bis einschließlich Freitag, 2. Januar 2026 
geschlossen. Wie die Jahre zuvor spart die DRV BW so zwi-
schen Weihnachten und Neujahr einen beträchtlichen Anteil 
an Energie ein.

Ab Montag, 5. Januar 2026, stehen Kundinnen und Kunden 
alle Dienststellen und Beratungsleistungen wieder zu den be-
kannten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Über die Feiertage Online-Services nutzen
Durchgängig nutzbar für Versicherte und Rentenbeziehende 
sind die Online-Services der Deutschen Rentenversicherung. 
Über www.deutsche-rentenversicherung.de/online-services 
können Anträge gestellt, Nachweise eingereicht und kosten-
freie Unterlagen wie beispielsweise Versicherungsverlauf, 
Rentenauskunft, Renteninformation oder Versicherungsnum-
mernachweis angefordert werden. Zudem gibt es dort auch 
die Möglichkeit, persönliche Daten wie Bankverbindung und 
Adresse zu ändern.

GemeinsameGemeinsame
 Mitteilungen Mitteilungen

Wichtige Telefonnummern – 
Öffnungszeiten

Notruf Polizei   110
Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Polizeirevier Kehl 07851/893-0
Polizeiposten Rheinau 07844/911490
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Anruf ist kostenlos) 116117
Krankentransporte 0781/19222
Zahnärztliche Notrufnummer 0761/120 120 00

Apothekennotdienst am Wochenende
Sa. 13.12.25 Einhorn-Apotheke Caunes, Tel. 0781 / 77 33 7
Sp. 14.12.25 Hirsch-Apotheke Offenburg, Tel. 0781 / 25 89 1

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst  
Tierarztpraxis Dr. Grommelt  07851-8865830
Dr. med vet.Axel Klenner, Kehl 07851-71550
Tierärztliche Klinik Hanauerland 07851-76278
Dres. Möhnle  (24 Stunden Notdienst, 
auch an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen)

Standorte Defibrillatoren
Ortsverwaltung Bodersweier, Korker Str. 1
Mehrzweckhalle Bodersweier, Mühlenweg 23
Gemeindezentrum Querbach, Hohrottweg 7
Erwin-Maurer-Halle Zierolshofen, Ehrligasse 6

Ortsverwaltung Bodersweier Tel. 07853/247 oder 344
Ortsvorsteher: Manfred Kropp Fax: 07853/1518
E-Mail: ortsverwaltung.bodersweier@stadt-kehl.de
Montag:  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
 14.00 Uhr - 16.30 Uhr
Dienstag:  geschlossen 
Mittwoch:  08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Donnerstag:  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Freitag:  08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Querbach Tel. 07853/240
Ortsvorsteher: Heinz Haag Fax. 07853/999745
E-Mail: ortsverwaltung.querbach@stadt-kehl.de
Dienstag. 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 – 10.00 Uhr

Ortsverwaltung Zierolshofen Tel.  07853/315
Ortsvorsteherin: Annemarie Erhardt Fax: 07853/998333
E-Mail: ortsverwaltung.zierolshofen@stadt-kehl.de
Montag:                15.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag:       15.00 – 17.00 Uhr

Schulen und Kindergärten
Kindergarten Bodersweier Tel. 07853/8148
Kindergarten Querbach 07853/576
Kindergarten Zierolshofen Tel. 07853/333
Sportkita Schwarzwaldkind Bodersweier  Tel. 0176/052747159

Notfälle/Störungen
Wasser (Bereich Bodersweier und Querbach) Tel. 07851/884615
Wasser (Bereich Zierolshofen) Tel. 07844/98850
Strom (Bereich Bodersweier) Tel. 07821/2800
Straßenlampen  Tel. 07851/88-1788
Strom (Bereich Querbach und Zierolshofen) Tel. 07841/693444
Gas Tel. 01802/767767

Probleme mit der Müllabfuhr
Müllabfuhr/MERB  07841/687-0 
LRA Offenburg 0781/805-960
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Systemumstellung im Bereich Steuern
Kehl – Der Bereich Steuern stellt zum 1. Januar auf ein neues 
EDV-System um. Aus diesem Grund erhalten alle Grundsteu-
erpflichtigen nach dem Jahreswechsel neue Grundsteuerbe-
scheide. Außerdem können durch die Systemerneuerung bis 
Anfang Februar 2026 keine Neuveranlagungen, Änderungen 
oder Abmeldungen bearbeitet werden. Entsprechend kann es 
in diesem Zeitraum bei der Bearbeitung der Gewerbesteuer, 
Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer zu Verzö-
gerungen kommen.
Geänderte Messbescheide werden nach der Umstellung zeit-
nah im neuen System erfasst. Für deren Verarbeitung besteht 
rechtlich jedoch eine Frist von bis zu vier Jahren. Die bisher 
festgesetzten Grund- und Gewerbesteuerbeträge müssen 
weiterhin fristgerecht entrichtet werden; Zahlungen werden 
nicht ausgesetzt. Um eine zügige Bearbeitung zu ermöglichen, 
wird darum gebeten, von Nachfragen zu laufenden oder nicht 
verarbeiteten Vorgängen abzusehen.
 

Kirchliche 
Mitteilungen

EVANGELISCHE KIRCHE IM 
HANAUERLAND

 KIRCHENGEMEINDE BODERSWEIER 
MIT ZIEROLSHOFEN

Pfarrer Jörg Allgeier, Tel.: 07805-97153 oder 
bodersweier@kbz.ekiba.de

Pfarrsekretariat: Frau Jessica Damer, Schulplatz 4, 77694 Kehl-
Bodersweier, Tel.: 07853-270, Mail: bodersweier@kbz.ekiba.de 
https://www.kirche-bodersweier.de

https://eki-hanauerland.de

Öffnungszeiten im Büro: Di. 15.00 - 19.00 Uhr

FoEvangelische Kirche im Hanauerland   
Kirchengemeinde Bodersweier mit Zierolshofen   
   
Pfarrer Jörg Allgeier, Tel.: 07805 – 97153 oder bodersweier@
kbz.ekiba.de     
Pfarrsekretariat: Frau Jessica Damer    
Schulplatz 4, 77694 Kehl-Bodersweier   
Tel.: 07853-270   
Mail: bodersweier@kbz.ekiba.de    
https://www.kirche-bodersweier.de     
https://eki-hanauerland.de/   
Öffnungszeiten im Büro: Di 15.00 - 19.00 Uhr    
 
Gottesdienste
 

Freitag, 12. Dezember 2025
16.00 Uhr  Katholischer Gottesdient im Seniorenheim "Alte 

Mühle"
 
Sonntag, 14. Dezember 2025 - 3. Advent 
10.00 Uhr Gottesdienst in Leutesheim 
  Mitgestaltet durch den Kirchenchor Rheinbischofs-

heim, mit Pfarrer Jörg Allgeier 
 
Freitag, 19. Dezember 2025
16.00 Uhr Evangelischer Gottesdient im Seniorenheim "Alte 
Mühle"
 
Sonntag, 21. Dezember 2025 - 4. Advent 
17.00 Uhr   Heitere, besinnliche  Geschichten  und Lieder  zur  

Advents -und Weihnachtszeit mit Diakon Martin 
Lampeitl in Bodersweier. 

 

Das Feuer knistert leise ... Weihnachten, wie es früher war
Martin Lampeitl hat Erinnerungen sowie Advents- und Weih-
nachtsgeschichten zusammengetragen, die er selbst verfasst 
hat. Sie wurden in der Lahrer Zeitung veröffentlicht: „Bethle-
hem im Glühweinstand“, „Der Engel, der verloren ging“ oder 
„Gibt es auch heute noch Weihnachtswunder?“
Zu den Geschichten singt Martin Lampeitl, gemeinsam mit 
dem Publikum, schöne alte Lieder zur winterlichen Zeit und be-
gleitet sich dabei auf historischen Instrumenten, wie der Cister.
 
Diakon Martin Lampeitl war über 40 Jahre in der Evange-
lischen Landeskirche in Baden tätig: als Jugendarbeiter, Musi-
kreferent, in der Krankenseelsorge und die letzten 15 Jahre als 
„Mann der Kirche“ im Europa-Park in Rust. Er hat Schallplatten 
veröffentlicht, und über ihn gibt es auch eine ARD-Sendung 
(„Jesus im Wunderland“).
 

"Tischlein deck dich" im Januar 2026
Auch im neuen Jahr lädt  das Team 
von "Tischlein deck dich" wieder ins 
Schützenhaus ein. Am 07. Januar 2026 
ab 11.30 Uhr gibt es zum Mittagessen 
Hähnchenbrustfilet mit Waldpilzsauce, 
Butterreis, Salat, Dessert, Kaffee + Ku-
chen.
Wir bitten um Anmeldung bis Montag, 
05. Januar 2026 - 12 Uhr bei Susi Hum-
mel Telefon 996777.
 
Frohe Weihnachten und ein glückliches, 

gesundes Neues Jahr. Wir freuen uns schon darauf, auch im 
kommenden Jahr für Sie da zu sein. 
Ihr Tischlein deck dich - Team 
Foto: Ev. Kirchengemeinde Bodersweier  

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen: Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Frau Monika Kugler
Telefon: 07 81 / 5 04-14 56, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Telefon: 07 81 / 5 04-14 53
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de Telefax: 07 81 / 5 04-14 69
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr E-Mail: monika.kugler@reiff.de
Zustellprobleme: Ortsverwaltung Bodersweier, Telefon: 0 78 53 / 2 47
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Mo., 15.12.2025, 9.30 Uhr
Krabbelgruppe „Glühwürmchen“ im Gemeindehaus Anselm 
4.0

Mi., 17.12.2025, 9.30 Uhr 
Krabbelgruppe „Glühwürmchen“ im Gemeindezentrum NEU-
MÜHL

Mi., 17.12.2025
Kein Konfirmandenunterricht

Do., 18.12.2025, 12.00 Uhr
Café Mahlzeit im Gemeindehaus Anselm 4.0
 
Kirchwahl 2025
Bis zum 15. Dezember 2025 besteht die Möglichkeit zur An-
fechtung.
 
Danke 
Am 7. Dezember 2025 durften wir erneut einen rundum ge-
lungenen Höhepunkt der Adventszeit unserer evangelischen 
Kirchengemeinde in Kork erleben: Unseren Stand auf dem 
kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Trotz der schlechten 
Wetterlage verlief alles zu unserer vollsten Zufriedenheit. Ge-
meinsam mit der katholischen Jugend teilten wir uns einen Pa-
villon – ein schönes Zeichen gelebter Ökumene, das von vielen 
Besucherinnen und Besuchern positiv aufgenommen wurde.
Ein großes Dankeschön gilt unserer Konfirmandengruppe, die 
sich mit beeindruckender Energie eingebracht hat. Ob beim 
Würstchenverkauf oder hinter der Kuchentheke – überall wa-
ren sie tatkräftig im Einsatz und haben zum harmonischen Ab-
lauf des Tages beigetragen.
Auch im Gemeindehaus Anselm 4.0 herrschte reger Betrieb. 
Aufgrund des unbeständigen Wetters wurden manche musi-
kalischen Beiträge des Weihnachtsmarkts kurzerhand dorthin 
verlegt. Der Kuchenverkauf war außerordentlich erfolgreich! 
Unser herzlicher Dank gilt allen Damen für ihre Hilfe sowie al-
len Bäckerinnen und Bäckern, die mit ihren selbstgebackenen 
Köstlichkeiten verwöhnt haben.
Insgesamt konnten wir wieder einen schönen Betrag von 1.210 
Euro für die Innenrenovierung unserer Dorfkirche einnehmen – 
ein Ergebnis, das uns sehr freut.
Unser Dank geht an alle helfenden Hände, die vor, während 
und nach dem Weihnachtsmarkt mit angepackt haben. Ohne 
sie wäre dieser besondere Tag in der Adventszeit nicht möglich 
gewesen.
 
Café Mahlzeit
Liebe Besucher vom Café Mahlzeit,
 
Unser nächster Termin, an dem wir für Sie kochen:
18.12. Gulasch mit Spätzle Dessert: Zimtsterneis
  
Wir sind ab 11:30 bis 13:30 Uhr für Sie da.
 
Für alle nicht vegetarischen Essen bieten wir immer auch eine 
vegetarische Variante an – bitte geben Sie dies bei Ihrer An-
meldung an! Danke!
 
Auf Ihr Kommen freut sich das Team vom Café Mahlzeit!
 
Wir bitten um vorherige Anmeldung bis zum Montag vor dem 
jeweiligen Mahlzeit-Termin. Auch das Abmelden der Daueran-
meldungen bei Nichtkönnen ist für uns wichtig! Vielen lieben 
Dank im Voraus!
 
Anmeldungen bitte am liebsten per Mail an: hjohn@diakonie-
kork.de oder am zweitliebsten telefonisch: 07851/845202
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Feuer knistert leise …  
Weihnachten, wie es früher war 
Martin Lampeitl hat Erinnerungen sowie 
Advents- und Weihnachtsgeschichten 
zusammengetragen, die er selbst verfasst hat. 
Sie wurden in der Lahrer Zeitung veröffentlicht: 
„Bethlehem im Glühweinstand“, „Der Engel, 
der verloren ging“ oder „Gibt es auch heute 
noch Weihnachtswunder?“.  

Zu den Geschichten singt Martin Lampeitl, gemeinsam mit dem 
Publikum, schöne alte Lieder zur winterlichen Zeit und begleitet sich 
dabei auf historischen Instrumenten, wie der Cister. 
 
Diakon Martin Lampeitl war über 40 Jahre in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden tätig: als Jugendarbeiter, Musikreferent, in der 
Krankenseelsorge und die letzten 15 Jahre als „Mann der Kirche“ im 
Europa-Park in Rust. Er hat Schallplatten veröffentlicht, und über ihn 
gibt es auch eine ARD-Sendung („Jesus im Wunderland“). 

Sonntag, 21. Dezember 

4. Advent - 17.00 Uhr 
 

Besinnliche Geschichten 
& Lieder 

mit Martin Lampeitl 
 

Johanneskirche, Bodersweier 

Evangelische Kirchengemeinden im 
Hanauerland Evangelische Kirchenge-

meinden Kork und Neumühl
Pfarrerin Sibylle Krause
Zirkelstr. 5, 77694 Kork
Tel.: 07851-75806
Sibylle.krause(at)kbz.ekiba.de
Pfarrsekretariat
Frau Andrea Graner
Zirkelstr. 5, 77694 Kork
Tel.07851-3322
E-Mail: kork-neumuehl(at)kbz.ekiba.de
https://eki-hanauerland.de/
https://dorfkirche-kork.de/
Öffnungszeiten im Büro
Di-Fr. 9.00-11.00 Uhr
Montags ist das Sekretariat geschlossen
Gemeindehaus Anselm 4.0
Anselm-Pflüger-Str. 2a
 
Wochenspruch:
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt ge-
waltig! (Jes 40, 3.10)
 
Gottesdienste und andere Termine:  
So., 14.12.2025, 10.00 Uhr
Gottesdienst zum 3. Advent in NEUMÜHL. „Mit wem bin ich 
unterwegs?“
(Prädikant Jürgen Mohrbacher)
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Einladung an Heiligabend
„Süßer die Glocken nie klingen“ –Wir laden herzlich zum Fami-
liengottesdienst am 24. Dezember 2025 um 15.00 Uhr in die 
Dorfkirche nach Kork ein.

Gemeinsam möchten wir Weihnachtsfreude teilen und das 
Friedenslicht aus Bethlehem in unsere Herzen und Häuser 
tragen. Damit jede Familie dieses besondere Licht mitnehmen 
kann, bitten wir darum, ein eigenes Windlicht für das Friedens-
licht mitzubringen.
Wir freuen uns auf einen warmen, fröhlichen und besinnlichen 
Nachmittag mit Groß und Klein. Herzliche Einladung an alle! 
 
 
Besinnliche Geschichten und Lieder zur Advents -und 
Weihnachtszeit
am Sonntag, 21. Dezember 2025 - 4. Advent -17.00 Uhr, mit 
Diakon Martin Lampeitl in der Johanneskirche Bodersweier. 
Das Feuer knistert leise ... Weihnachten, wie es früher war.
Martin Lampeitl hat Erinnerungen sowie Advents- und Weih-
nachtsgeschichten zusammengetragen, die er selbst verfasst 
hat. Sie wurden in der Lahrer Zeitung veröffentlicht: „Bethle-
hem im Glühweinstand“, „Der Engel, der verloren ging“ oder 
„Gibt es auch heute noch Weihnachtswunder?“
Zu den Geschichten singt Martin Lampeitl, gemeinsam mit 
dem Publikum, schöne alte Lieder zur winterlichen Zeit und be-
gleitet sich dabei auf historischen Instrumenten, wie der Cister.
Diakon Martin Lampeitl war über 40 Jahre in der Evange-
lischen Landeskirche in Baden tätig: als Jugendarbeiter, Musi-
kreferent, in der Krankenseelsorge und die letzten 15 Jahre als 
„Mann der Kirche“ im Europa-Park in Rust. Er hat Schallplatten 
veröffentlicht, und über ihn gibt es auch eine ARD-Sendung 
(„Jesus im Wunderland“).
 

Kath. Kirchengemeinde Hanauerland
Pfarrgemeinde St. Michael in Rheinau-Honau

Pfarrgemeinde Herz-Jesu in Kehl-Kork
Freitag, den 12. Dezember 2025
16:00 Uhr Ministrantengruppenstunde im KJG Raum in Kork
16:00 Uhr  Messfeier in der Seniorenresidenz Alte Mühle in Bo-

dersweier

Samstag, den 13. Dezember 2025
18:00 Uhr Messfeier in der evang. Kirche in Willstätt

Sonntag, den 14. Dezember 2025 - 3. Advent -
10:30 Uhr  Messfeier mit Pfarrer Emmanuel aus Kamerun, mit-

gestaltet von Afrique future, in der Herz-Jesu Kirche 
in Kork – Im Anschluss Mittagessen im Gemeinde-
haus Arche –

11:45 Uhr   Tauffeier für die Kinder Eleya, Liam und Milaine 
Dembinski in der Pfarrkirche St. Michael in Honau

Montag, den 15. Dezember 2025
14:30 Uhr  Das Altenwerk Kork trifft sich zum Kaffeenachmittag 

im Gemeindehaus „Arche“ in Kork

Dienstag den 16. Dezember 2025
06:00 Uhr  Rorategottesdienst in der Herz-Jesu Kirche in Kork 

-Im Anschluss gemeinsames Frühstück im Gemein-
dehaus „Arche“ in Kork

17:00 Uhr  Gruppenstunde 9 bis 11 Jahre KjG in Kork 20:00 Uhr 
Der Kirchenchor Kork trifft sich zur Probe im Ge-
meindehaus „Arche“ in Kork

Mittwoch, den 17. Dezember 2025
17:00 Uhr „Stilles Gebet“ im Turmzimmer in Kork
19:00 Uhr  Der Kirchenchor Honau trifft sich zur Probe in der 

Klosterschänke in Honau

Donnerstag, den 18. Dezember 2025
09:30 Uhr Messfeier in der Herz-Jesu Kirche in Kork
 
Sprechstunden mit Pater Joseph Korattiyil
Immer dienstags von 15:30 bis 16:30 Uhr finden Sprechstunden 
im Pfarramt in Kork statt. Kommen Sie einfach vorbei, wenn Sie 
ein Gespräch wünschen. Außerhalb der Sprechstunden, kön-
nen Sie einen Termin vereinbaren. Rufen Sie uns an; Telefon 
Pfarramt: 07851/3345 oder 07844/322
 
Seelsorge-Notdienst
In dringenden und akuten Notfällen sind wir erreichbar über 
unser Notfalltelefon: 07851/958837 oder 07851/740415
 
AFRIQUE FUTURE
Am Sonntag, 14. Dez. wird Msgr Emmanuel uns in Kork be-
suchen. Um 10.30 Uhr werden wir gemeinsam Gottesdienst 
feiern. Anschließend treffen wir uns zum Mittagessen, Kaffee 
und Kuchen in der Arche. Nach längerer Zeit freuen wir uns 
auf einen regen Austausch mit Msgr Emmanuel und den an-
deren Gästen. Wir laden zu diesem Treffen herzlich ein. Rorate 
in unserer Pfarrgemeinde in Kork, Herz Jesu Kirche Wir feiern 
wieder den besonderen Adventsgottesdienst im Kerzenschein, 
frühmorgens, still, hoffnungsvoll und wunderschön. Datum: 
16.12.2025 um 6.00 h morgens. Komm wie du bist, wach, müde, 
suchend oder hoffend. Lass uns gemeinsam das Licht emp-
fangen, das in die Welt kommt. Im Anschluss gibt's ein gemüt-
liches Frühstück in der Arche, um gestärkt in den Tag zu star-
ten.Wir freuen uns auf Euch!
 
„Weihnachten auf See“ in Honau
Am Sonntag, 21. Dezember 2025 lädt der Shanty-Chor „Blaue 
Jungs“ aus Honau um 18:00 Uhr wieder zu einem besonderen 
Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche St. Michael in Honau ein. 
Unter dem Motto „Weihnachten auf See“ erwartet die Besu-
cher ein stimmungsvoller Abend mit Weihnachts-Shantys und 
musikalischen Einlagen vom Mandolinenorchester Auenheim 
und Mundharmonikaklängen. Der Eintritt ist frei.
 
Vorstellung Referentin für Engagementförderung für die 
Kirchengemeinde Mittlere Ortenau
Mein Name ist Jacqueline Antoni und seit dem 1. Oktober arbei-
te ich als Referentin für Engagementförderung für die Kirchen-
gemeinde Mittlere Ortenau. In meiner Aufgabe geht es darum, 
ehrenamtliches Engagement in unserer Pfarrei strategisch zu 
stärken, sichtbar zu machen, Menschen zu vernetzen, Teams 
zu begleiten und neue Formate der Beteiligung zu entwickeln. 
Dabei arbeite ich eng mit dem Kompetenzteam Engagement-
förderung zusammen. Gleichzeitig bin ich Ansprechperson für 
alle, die auf der Suche nach einem passenden Ehrenamt sind, 
eine Fortbildung oder einen Workshop wünschen oder eine 
Idee für ein Projekt oder ein Vernetzungstreffen mitbringen. Ich 
wurde 1997 in Berlin geboren und habe einen großen Teil mei-
ner Kindheit in Flensburg und Münster verbracht. Vor meinem 
Abitur zog meine Familie in den Nordschwarzwald nach Calw. 
Dort habe ich mich in den Süden verliebt und entschied mich 
2016 für ein Studium der Theologie und Geschichte in Freiburg, 
das ich 2025 mit dem Master of Education abschloss. Wäh-
rend meines Studiums arbeitete ich als TechnikHilfskraft an 
der Theologischen Fakultät sowie als Wissenschaftliche Hilfs-
kraft am Lehrstuhl für Kirchenrecht. In meiner Freizeit fahre ich 
gerne Fahrrad, gehe wandern und arbeite kreativ – ob beim 
Häkeln, Malen oder Schmuckgestalten. Außerdem löse ich mit 
Begeisterung EcksteinKreuzworträtsel und verbringe gerne 
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Gemeinsame Mitteilungen/Bodersweier

BodersweierBodersweier

Aus dem  
Rathaus

Öffnungszeiten Ortsverwaltung
Die Ortsverwaltung ist am Montag, 15.2.2025 aufgrund einer 
Personalversammlung nur vormittags geöffnet. 

Holzverlosung
Die Verlosung des Brennholzes findet am Donnerstag, 11.De-
zember 2025 um 18.00 Uhr im Rathaussaal statt.
Es wird Schlagraum und Brennholz lang verlost.
Die Vergabe des Sterholzes erfolgt voraussichtlich im März 
2026.
Eine Anwesenheitspflicht besteht nicht.
Die Bewerber haben jedoch die Möglichkeit die Verlosung zu 
verfolgen.
Nicht anwesende Bewerber werden von der Ortsverwaltung 
informiert.
Die Bezahlung erfolgt per Rechnungsstellung

Erscheinungstermine Mitteilungsblatt
Das letzte Mitteilungsblatt in diesem Jahr erscheint nächste 
Woche am 18.12.2025.
 
Der erste Erscheinungstermin im neuen Jahr ist am 08.01.2026.
 
Wir bitten um Beachtung. 

Müllabfuhr

keine Müllabfuhr

Vereine/ 
Veranstaltungen

Obst- und Gartenbauverein
Der erste Baumschnitt 25/26 ist am Samstag den 13.12 ab 9 
Uhr im Ried. 
Am 27.12 ist dann der zweite Baumschnitt ab 13 Uhr wieder im 
Ried. 

Zeit mit Familie und Freunden. Engagement spielte in meinem 
Leben schon immer eine große Rolle: Als Jugendliche enga-
gierte ich mich in der Kirche und in verschiedenen Gremien 
der Schule. An der Universität setzte ich mich im Studieren-
denwerk, in hochschulpolitischen Gremien und in der Studien-
begleitung der Erzdiözese für die Anliegen der Studierenden 
ein. Aktuell engagiere ich mich ehrenamtlich weiterhin projekt-
bezogen. Diese vielfältigen Stationen haben mir gezeigt, wie 
wertvoll Beteiligung ist und wie sehr sie Gemeinschaft prägt. 
Für unsere Kirchengemeinde ist es mir daher besonders wich-
tig, Räume zu schaffen, in denen sich Menschen mit Freude 
und Sinn engagieren können. Ich blicke mit großer Freude und 
Neugier auf die kommende Zeit in der Mittleren Ortenau. Die 
Kirchengemeinde bietet viele Chancen, miteinander Kirche zu 
gestalten. Ich freue mich auf Begegnungen, Gespräche und 
darauf, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen

Zeugen Jehovas  
Rastatter Str. 3 A, Kehl-Bodersweier 

Donnerstag, 11. Dezember
19.00 Uhr Unser Leben und Dienst als Christ, u.a.: „Hier bin 
ich! Sende mich!“
 Bibelstudium anhand des Buches „Was wir aus der 
Bibel lernen können“, Thema: „Der mutige und treue Jonathan“ 
und „König David sündigt“
Sonntag, 14. Dezember
10.00 Uhr öffentlicher biblischer Vortrag: „Das Seufzen der 
Menschheit – wann wird es enden?“
Bibelstudium anhand des Wachtturm-Artikels: „Jehova ist un-
sere ‚unendliche Freude‘“
Interessierte sind herzlich willkommen!
Adresse: Rastatter Str. 3A, Kehl-Bodersweier
 

Bund freikirchlicher Pfingstgemein-
den K.d.ö.R.
Gospelhouse Kehl
Graudenzer Straße 7
77694 Kehl
www.gospelhouse-kehl.de

GospelhouseKehl
Social Media

Samstag, 13. Dezember, 10.00 Uhr
Royal-Rangers (Christliche Pfadfinder)
Stammtreff - Infos: rr65.de
Sonntag, 14. Dezember, 10.00 Uhr
Gottesdienst
Predigt: Gemeindeältester Olivier Forschle
Mittwoch, 17. Dezember, 19.30 Uhr
Schwesterherz (Frauengebet)
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Bodersweier/Querbach

Nach unserem stimmungsvollen Auftakt zur Adventszeit in der  
vergangenen Woche bei der Familie Heitz auf dem Eichhölzle-
hof in Querbach, setzen wir unsere musikalische Reise durch 
die Adventszeit nun fort – diese Woche dann in Bodersweier.
• Freitag, 12. Dezember 2025 ab 18.15 Uhr im Seniorenzen-

trum Bodersweier, anschließend, gegen 19.00 Uhr, laden wir 
Sie im Rathaushof zu stimmungsvoller Musik und Glühwein 
ein.

• Am, Freitag, 19. Dezember 2025 Ab 19.00 Uhr sind wir in 
Zierolshofen zu hören. Die musikalischen Stationen gestal-
ten sich in Zierolshofen wie folgt:

• 
1. Fleckenhofenstraße
2. Rathausplatz
3. Rinnbachstraße (Kurve)
4. Gasthaus „Zur Rastzeit“

Sehen Sie dazu auch den Infoflyer im Anhang.
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Darbietungen begleiten 
und die adventliche Stimmung mit uns teilen
 
Mit herzlichen Grüßen
Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Bodersweier

Dorfverein Bodersweier e.V.
Dankeschön - Rathaus-Hofspeck
 
Der Dorfverein Bodersweier e.V. und der Ortschaftsrat Boders-
weier bedanken sich ganz herzlich bei allen Helfern und den 
zahlreichen Besuchern des Rathaus-Hofspecks.
 
Wir freuen uns, die Einnahmen an „Tischlein deck‘ Dich“ so-
wie unsere Jugendarbeit übergeben zu können. Dorfverein Bo-
dersweier e.V. & Ortschaftsrat Bodersweier

QuerbachQuerbach

Aus dem  
Rathaus

Erscheinungstermine Mitteilungsblatt
Das letzte Mitteilungsblatt in diesem Jahr erscheint nächste 
Woche am 18.12.2025.
 
Der erste Erscheinungstermin im neuen Jahr ist am 08.01.2026.
 
Wir bitten um Beachtung. 
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Querbach/Zierolshofen/Gemeinsame Mitteilungen

Holzverlosung
Die Verlosung des Brennholzes findet am Donnerstag, 
11.Dezember 2025 um 19.30 Uhr im Rathaussaal statt.
Es wird Schlagraum und Brennholz lang verlost.
Die Vergabe des Sterholzes erfolgt voraussichtlich im März 
2026.
Eine Anwesenheitspflicht besteht nicht.
Die Bewerber haben jedoch die Möglichkeit die Verlosung 
zu verfolgen.
Nicht anwesende Bewerber werden von der Ortsverwal-
tung informiert.
Die Bezahlung erfolgt per Rechnungsstellung.

Erscheinungstermine Mitteilungsblatt
Das letzte Mitteilungsblatt in diesem Jahr erscheint nächste 
Woche am 18.12.2025.
 
Der erste Erscheinungstermin im neuen Jahr ist am 08.01.2026.
 
Wir bitten um Beachtung. 

Müllabfuhr

Freitag, 12.12.2025 grüne Tonnen

Wir gratulieren

Die Ortsverwaltung gratuliert recht herzlich am 
 
15.12.2025 Gerd Karch zum 70. Geburtstag

Sonstige
Mitteilungen

Weihnachten auf See“ in Honau 
Am Sonntag, 21. Dezember 2025 lädt der Shanty-Chor „Blaue 
Jungs“ aus Honau um 18:00 Uhr wieder zu einem besonderen 
Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche St. Michael in Honau ein. 
Unter dem Motto „Weihnachten auf See“ erwartet die Besu-
cher ein stimmungsvoller Abend mit Weihnachts-Shantys und 
musikalischen Einlagen vom Mandolinenorchester Auenheim 
und Mundharmonikaklängen. 
 
Genießen Sie mit den "Blauen Jungs" die Weihnachtsstim-
mung der Seeleute. 
 
Der Eintritt ist frei und der Chor freut sich auf zahlreiche Be-
sucher, die gemeinsam mit Ihnen die Weihnachtszeit auf eine 
besondere Art und Weise erleben möchten. 
Frohe Weihnachten wünscht der Shanty-Chor "Blaue Jungs" 
aus Honau

Müllabfuhr

Freitag, 12.12. grüne Tonne
 

ZierolshofenZierolshofen

Aus dem  
Rathaus

Öffnungszeiten Ortsverwaltung
Die Ortsverwaltung ist am Montag, 15.12.2025 aufgrund einer 
Personalversammlung geschlossen. 

Jugendtreff geöffnet
Am Freitag, den 12. Dezember hat der Jugendtreff für alle Kin-
der und Jugendlichen ab
6 Jahren geöffnet.
Die Öffnungszeiten sind von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
 
Wir freuen uns auf euch!
Leonie, Annelie und Janis
 
 

Aufruf Ehrungen 
Liebe Zierolshofenerinnen und Zierolshofener,
bei der kommenden Bürgerversammlung am 05. Januar 2026 
möchten wir wieder Mitbürgerinnen und Mitbürger für beson-
dere bzw. außergewöhnliche Leistungen ehren. Hierfür benö-
tigen wir Eure Mithilfe.
Bitte meldet uns daher bis spätestens 27. Dezember 2025 
Personen aus Zierolshofen, die für diese Ehrungen in Frage 
kommen.
Meldungen nimmt die Ortsverwaltung im Rathaus zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten entgegen oder direkt unter 07853-
997140 (Annemarie).
Ortsverwaltung
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Termine/ 
Veranstaltungen

Computerfreunde Kehl beraten  
und helfen!

Am Freitag, den 19. Dezember 2025, beraten und helfen die 
Computerfreunde bei Problemen mit dem PC, Tablet oder mit 
der Software. Es ist die letzte Veranstaltung der Computer-
freunde in diesem Jahr. Hierzu kann jeder, der mit seinem PC, 
Tablet oder einer Software ein Problem hat, seine Hardware 
(bei vorwiegend technischen Problemen) oder seine Fragen 
mitbringen. Bei Fragen zu Word / Excel und Windows 11 ste-
hen bestens ausgestattete Notebooks und ein Tablet zur Ver-
fügung. Eine kurze E-Mail (s.u.) vorab mit der Schilderung des 
Problems ist empfehlenswert. Ein Laptop mit Internetzugang 
über DSL ist aufgestellt und kann genutzt werden, ebenso 
steht ein Internetzugang über WLAN zur Verfügung. Selbst-
verständlich gilt dieses Angebot auch für Nicht-Mitglieder. Be-
ginn ist um 20.00 Uhr, im Vereinsheim des Wassersport-Club 
in Marlen, Rheinweidweg 2. Informationen gibt es unter www.
computerfreunde-kehl.de oder info@computerfreunde-kehl.
de.
 

Gewerbeakademie Offenburg
Lehrlinge richtig ausbilden
Die Ausbildung von Lehrlingen steht im Mittelpunkt des vierten 
Teils der Kursreihe zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung. 
Dazu bietet die Gewerbe Akademie der Handwerkskammer 
Freiburg am Akademie-Standort Offenburg ab 4. März 2026 
einen viermonatigen Kurs in Teilzeit an. Der Unterricht findet 
zu 40 Prozent in Präsenz und zu 60 Prozent online statt. Die 
Kurszeiten: Montag und Mittwoch, jeweils von 18 bis 21.15 Uhr. 
Inhaltlich geht es um alles, was Handwerksmeister als Ausbil-
der wissen müssen: Worauf es bei der Auswahl der Lehrlinge 
ankommt, wie die Ausbildung abläuft, wie sie geplant wird und 
vieles mehr.
Die Teilnahme wird unter bestimmten Voraussetzungen über 
das Aufstiegs-Bafög gefördert. Auskünfte gibt die Gewerbe 
Akademie unter Telefon 0781/793-111. www.gewerbeakademie.
de/weiterbildung

Singworkshop: Lieder zum  
Weltgebetstag 2026 aus Nigeria: 

„Kommt! Bringt eure Last.“
Am Freitag, den 16. Januar findet von 19 – 20 Uhr im Evange-
lischen Gemeindehaus in Legelshurst ein Singworkshop zu den 
Liedern des diesjährigen Weltgebetstags statt. Der Workshop 
wird am 30. Januar ebenfalls von 19-20 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus in Oppenau wiederholt. Eingeladen sind alle 
Interessierten, die Freude am gemeinsamen Singen haben und 
die Lieder des diesjährigen Programmes aus Nigeria kennen-
lernen möchten. Unter Anleitung von Kirchenmusikdirektorin 
Carola Maute werden die Teilnehmenden in die musikalischen 
Inhalte des diesjährigen Weltgebetstages eingeführt.
Der Workshop bietet eine ideale Gelegenheit, sich gemeinsam 
auf den Weltgebetstag einzustimmen, miteinander zu singen 
und die musikalische Botschaft des weltweiten ökumenischen 

Projekts lebendig werden zu lassen. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich – Freude am Singen genügt!
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos – eine Anmeldung 
wird bis zum 7.1.2026 erbeten an: Carola.maute@kbz.ekiba.de
 

Bildungszentrum Offenburg
Entspannung erleben durch bewusstes Atmen
Das Bildungszentrum Offenburg lädt ein zu einem fünfteiligen 
Kurs, der ab dem 08.01.2026 immer donnerstags von 9:30 bis 
11:00 Uhr stattfindet. Lernen Sie, den Atem als Quelle tiefer 
Entspannung zu entdecken. Unter der einfühlsamen Anleitung 
von Ilse Marquart üben Teilnehmende einfache Bewegungs- 
und Atemsequenzen im Liegen, Sitzen und Stehen, die Span-
nungen lösen, innere Ruhe fördern und den Alltag für einen 
Moment in den Hintergrund treten lassen. Der Kurs findet im 
Gemeindehaus Herz Jesu Rammersweier in Offenburg statt. 
Anmeldung bis 17.12.25 und weitere Informationen unter Tel. 
0781/925040, www.bildungszentrum-offenburg.de

Jenseits der Schwerkraft:  
LEO verzaubert die Welt

Kehl – Wortloses Körpertheater auf Weltklasse-Niveau: Wenn 
LEO am Freitag, 23. Januar, ab 20 Uhr die Wände hoch zu 
schweben scheint und aberwitzige Pirouetten dreht, verwan-
delt sich die Stadthalle in einen magischen Ort jenseits der 
Schwerkraft. Die vielfach ausgezeichnete Ein-Mann-Show ver-
eint Tanz, Akrobatik, Illusion und Musik zu einem poetischen 
Theatererlebnis für Jung und Alt, das sich auch bestens als 
Weihnachtsgeschenk eignet.
Ein Hut, ein Koffer, ein Stück Kreide, eine Glühbirne: Künst-
ler Tobias Wegner, Absolvent der renommierten Zirkusschule 
École Supérieure des Arts du Cirque in Brüssel, benötigt nicht 
mehr, um seiner Figur jenseits aller physikalischen Gesetze Le-
ben einzuhauchen. Durch ein raffiniertes Zusammenspiel von 
Live-Darbietung und Videoprojektion steht die Welt auf wun-
dersame Weise Kopf. Das preisgekrönte Stück wurde bereits 
als Gastspiel am Broadway gezeigt und tourte durch über 30 
Länder. Beim Edinburgh Fringe Festival erhielt LEO gleich drei 
Auszeichnungen.
Die 65-minütige Show eignet sich für Familien und Kinder ab 
zehn Jahren. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Infor-
mation an der Rheinstraße 77, bei allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen sowie online unter www.kehl.de/kultur. In der ersten 
Kategorie sind Eintrittskarten für 24 Euro (ermäßigt 12 Euro) 
und in der zweiten Kategorie für 18 Euro (ermäßigt 9 Euro) er-
hältlich.

Evangelische Erwachsenenbildung  
Ortenau

„Recht einfach“: Vertragsrecht
Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, findet von 18:30 bis 20 Uhr 
im Gemeindehaus, Poststraße 16 in Offenburg, ein leicht ver-
ständlicher Vortrag zum Vertragsrecht statt.
Richter Björn Sendel (Amtsgericht Kehl) erklärt, worauf man 
bei Verträgen – etwa Miet-, Handy- oder Fitnessstudioverträ-
gen – achten sollte, wie man sie kündigen kann, wie Verbrau-
cher geschützt werden und was bei Streitfällen vor Gericht 
passiert. Fragen sind willkommen.
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Infotruck - Deutsche Telekom  
Glasfaserausbau 

Zum Thema Glasfaserausbau, wird an zwei Tagen ein Infomo-
bil bei Edeka Höhn stehen.
Bei diesen können Interessierte vorbei kommen und sich be-
raten lassen.
Montag - Mittwoch, 15.12-17.12: Edeka Höhn, Am Rußacker 
2, 77694 Kehl- Bodersweier

Veranstaltungsreihe DORT – Donnerstags in der Ortenau 
Genießen Sie jeden Donnerstag abwechslungsreiche und 
unterhaltsame Events, die kulturelle Höhepunkte mit kulina-
rischen Besonderheiten der Ortenau verbinden. Ob bei The-
menführungen, stimmungsvollen Sundownern oder musika-
lischen Events, im Rahmen der Veranstaltungsreihe DORT 
– donnerstags sind Sie eingeladen, die Vielfalt unserer Region 
auf besondere Weise zu erleben.

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, finden folgende Veran-
staltungen statt:

Kehl/Straßburg: Weihnachtliches Straßburg
Erleben Sie das weihnachtliche Straßburg als elsässische 
Weihnachtshauptstadt, die im winterlichen Glanz erstrahlt. Die 
bezaubernde Atmosphäre der geschmückten Gassen entfaltet 
sich besonders abends. In dieser Führung können die Teilneh-
mer ein wärmendes Getränk an einem der Weihnachtsmarkt-
stände genießen. Treffpunkt: 15:30 Uhr, Tourist-Information 
Kehl, Rheinstraße 77, 77694 Kehl. Die Kosten betragen 18,90 
Euro. Anmeldung unter 07851 881555, tourist-information@
marketing.kehl.de oder www.reservix.de.

Ettenheim: GLÜH.WEIN.GARTEN
Frieren Sie sich warm im GLÜH.WEIN.GARTEN zwischen 
Tannenbäumen und Feuertonnen. Verbringen Sie einen stim-
mungsvollen Abend bei Winzerglühwein, Leckerem aus dem 
Ofen und Musik. Der Weinverkauf und Geschenkeshop ha-
ben parallel geöffnet. Treffpunkt: 17-21 Uhr, Weingut Bieselin, 
Im Pfaffenbach 61. Keine Anmeldung erforderlich. Infos unter 
event@weingut-bieselin.de.

Oberkirch: After-Work – Glühwein
Genießen Sie Ihren Feierabend in entspannter Atmosphäre 
auf dem Parkplatz vor der Vinothek. Freuen Sie sich auf hei-
ßen Winzerglühwein und kleine Leckereien. Treffpunkt: 17 Uhr, 
Renchener Straße 42, 77704 Oberkirch. Keine Anmeldung er-
forderlich. Infos unter info@oberkircher-winzer.de.

Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen DORT-Bro-
schüre oder auf der Tourismuswebsite unter www.ortenau-
tourismus.de.

Online-Fachveranstaltung
Online-Fachveranstaltung „Begegnungsort Garten – Sozi-
ale Landwirtschaft
Das Amt für Landwirtschaft des Ortenaukreises lädt mit wei-
teren Landwirtschaftsämtern in Baden-Württemberg zur lan-
desweiten Online-Fachveranstaltung „Begegnungsort Garten 

Die Veranstaltung gehört zur Reihe „Recht einfach“ der Evan-
gelischen Erwachsenenbildung Ortenau. Übersetzungen ins 
Arabische und Türkische werden angeboten. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen.
 

Evangelische Erwachsenenbildung  
Ortenau

„Verletzlichkeit achten, Würde schützen“
Unter diesem Leitgedanken findet am Mittwoch, 10. Dezember 
2025, um 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zu den The-
men Sexkauf und Prostitution statt. Der Gottesdienst wird am 
Tag der Menschenrechte in der Andreaskirche in Offenburg 
(Am Fischmarkt, Steinstraße 2) gefeiert und begleitet die Aus-
stellung „gesichtslos – Frauen in der Prostitution“, die derzeit 
im Museum im Ritterhaus zu sehen ist.
Musikalisch gestaltet wird der Abend vom Duo SophiCo mit 
Frank Näger und Sophia Noll. Die liturgische Leitung überneh-
men Pfarrerin Claudia Roloff, Leiterin der Evangelischen Er-
wachsenenbildung Ortenau, sowie Ronja Tritschler, Referentin 
für Frauen*pastoral der Erzdiözese Freiburg.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
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– Soziale Landwirtschaft in Baden-Württemberg Stundenwei-
se Angebote für Kinder, Menschen mit Behinderungen und Se-
nioren“ ein. Die kostenfreie Veranstaltung findet am 20. Januar 
2026 von 19 bis 21:30 Uhr statt.
Therapeutische Gartenarbeit ist ein ganzheitlicher Ansatz, der 
die heilende Kraft der Natur nutzt, um die körperliche, geistige 
und soziale Gesundheit von Menschen zu fördern. Die Aktivi-
täten können von der Pflege von Pflanzen und Blumen über 
das Anlegen von Kräuterbeeten bis hin zur Ernte des eigenen 
Gemüses reichen.
Für landwirtschaftliche Betriebe bietet ein solches Angebot neue 
Einkommenswege. Die Fachveranstaltung inspiriert anhand von 
Praxisberichten aus dem Interaktionsort Garten. Die Referen-
tinnen Carmen Feldhaus, Gartentherapeutin IGGT, erklärt wie 
Gärten sinnlich erlebbar gestaltet werden. Christiane Denzel 
Kräuter-, Bauernhof- und Biodiversitäts-Pädagogin berichtet 
über ihre verschiedene Garten- und Hofangebote. Anna Kiefer, 
Alzheimer Gesellschaft e.V., gibt hilfreiche Tipps zu den Förder-
voraussetzungen von Unterstützungsangeboten im Alltag.
Eine Anmeldung ist bis zum 19. Januar 2026 über das Kontakt-
formular auf der Internetseite des Landwirtschaftsamts Or-
tenaukreis unter
www.ortenaukreis.landwirtschaft-bw.de unter dem Reiter 
„Veranstaltungen“ erforderlich.
„Begegnungsort Garten – Soziale Landwirtschaft
 
Das Amt für Landwirtschaft des Ortenaukreises lädt mit wei-
teren Landwirtschaftsämtern in Baden-Württemberg zur lan-
desweiten Online-Fachveranstaltung „Begegnungsort Garten 
– Soziale Landwirtschaft in Baden-Württemberg Stundenwei-
se Angebote für Kinder, Menschen mit Behinderungen und Se-
nioren“ ein. Die kostenfreie Veranstaltung findet am 20. Januar 
2026 von 19 bis 21:30 Uhr statt.
Therapeutische Gartenarbeit ist ein ganzheitlicher Ansatz, der 
die heilende Kraft der Natur nutzt, um die körperliche, geistige 
und soziale Gesundheit von Menschen zu fördern. Die Aktivi-
täten können von der Pflege von Pflanzen und Blumen über 
das Anlegen von Kräuterbeeten bis hin zur Ernte des eigenen 
Gemüses reichen.
Für landwirtschaftliche Betriebe bietet ein solches Angebot 
neue Einkommenswege. Die Fachveranstaltung inspiriert an-
hand von Praxisberichten aus dem Interaktionsort Garten. Die 
Referentinnen Carmen Feldhaus, Gartentherapeutin IGGT, er-
klärt wie Gärten sinnlich erlebbar gestaltet werden. Christiane 
Denzel Kräuter-, Bauernhof- und Biodiversitäts-Pädagogin be-
richtet über ihre verschiedene Garten- und Hofangebote. Anna 
Kiefer, Alzheimer Gesellschaft e.V., gibt hilfreiche Tipps zu den 
Fördervoraussetzungen von Unterstützungsangeboten im All-
tag.
Eine Anmeldung ist bis zum 19. Januar 2026 über das Kontakt-
formular auf der Internetseite des Landwirtschaftsamts Or-
tenaukreis unter
www.ortenaukreis.landwirtschaft-bw.de unter dem Reiter 
„Veranstaltungen“ erforderlich.

Neue Selbsthilfegruppe startet in Kehl: „Einsam, Zweisam, 
Gemeinsam“
Einsamkeit betrifft viele Menschen. Um dem entgegenzuwir-
ken, haben sich bereits zwei Selbsthilfegruppen in Lahr und 
Offenburg gegründet, die sich an alleinstehende Menschen 
richtet, die sich einsam fühlen und Austausch und Gemein-
schaft wünschen. Die Nachfrage war so groß, dass sich nun 
auch in Kehl eine entsprechende Gruppe gründet.
 
Der Initiator Herr Paulus erklärt: „Einsamkeit kann krankma-
chen und sogar zu Depressionen führen. Der Mensch ist nicht 
dafür geschaffen, allein zu sein – alle Interessierten sind herz-
lich willkommen.“

Weitere Infos gibt es bei der Selbsthilfekontaktstelle unter Te-
lefon 0781/8059771 oder per E-Mail an selbsthilfe@ortenau-
kreis.de.

Mistelbefall: Warum der Winter zur Belastung für Obstbäu-
me werden kann
Die Mistel verbinden viele Menschen mit winterlichen Bräu-
chen, festlicher Dekoration oder dem bekannten Kuss unter 
dem Mistelzweig. Für Obstbäume hat die immergrüne Pflanze 
jedoch eine weniger romantische Bedeutung: Sie entzieht ih-
ren Wirtsbäumen das ganze Jahr über Wasser und Nährstoffe 
– und kann damit insbesondere im Winter zur Belastung wer-
den.
Da die Mistel auch in der kalten Jahreszeit grün bleibt, benö-
tigt sie kontinuierlich Versorgung. „Gerade ältere oder wenig 
gepflegte Obstbäume geraten dadurch unter Stress, weil sie 
selbst in den Wintermonaten auf ihre Reserven angewiesen 
sind“, erklärt Kristina Paleit von der Beratungsstelle für Obst-, 
Gartenbau und Landespflege des Ortenaukreises. Besonders 
Apfelbäume reagieren empfindlich, wenn Misteln im Geäst sit-
zen und die Krone zusätzlich beschatten.
Übertragen wird die Mistel vor allem durch Vögel, die die Bee-
ren fressen und den Samen anschließend im Geäst abstreifen. 
Aus dem klebrigen Kern entwickelt sich innerhalb weniger Jah-
re ein neuer Mistelbusch, der mit der Zeit immer stärker in die 
Wasser- und Nährstoffversorgung des Baumes eingreift.
Um die Vitalität der Bäume zu erhalten, empfiehlt die Bera-
tungsstelle, Misteln im Winter fachgerecht zu entfernen. Die 
ruhende Vegetationsperiode bietet gute Voraussetzungen: Die 
Strukturen sind klar sichtbar, und Schnittmaßnahmen belasten 
die Bäume weniger.
Für Fragen oder Beratung steht die Beratungsstelle für Obst-, 
Gartenbau und Landespflege gerne zur Verfügung:
Tel. 0781 805-7114
E-Mail: Kristina.Paleit@ortenaukreis.de
 

Sonstige
Mitteilungen

Diakonie Kork
Einblicke in den Arbeitsalltag - das Epilepsiezentrum der 
Diakonie Kork stellt sich vor
Unter dem Motto „Einblicke in unsere Arbeit“ lädt das Epilep-
siezentrum der Diakonie Kork alle Interessierten am Donners-
tag, dem 18. Dezember 2025 um 15.30 Uhr ein, vorbeizukom-
men. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die 
Arbeit der Kliniken aus nächster Nähe kennenzulernen und 
einen authentischen Einblick in den medizinischen Alltag zu 
gewinnen.
 
Im Rahmen der Veranstaltung im November wird eine Führung 
über eine Station der Kinderklinik (für Kinder bis sechs Jahre) 
angeboten. Zudem besteht die Gelegenheit, mit dem Fachper-
sonal ins Gespräch zu kommen. Interessierte an einer Ausbil-
dung, einem Praktikum oder einer Tätigkeit im Gesundheits-
wesen können sich ebenfalls vor Ort informieren.
 
Die Führungen finden künftig jeden dritten Donnerstag im Mo-
nat um 15.30 Uhr statt, dauern rund eine Stunde und können 
ohne Anmeldung besucht werden.
 
Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Diakonie 
Kork.
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Dezember 2025 um 18 Uhr findet das nächste Treffen in der 
Tagespflege der Diakonie Sozialstation, Gute Hofstatt 3, Kehl-
Kork, statt (Terminänderungen bei Krankheit möglich). Zur An-
meldung und bei Fragen wenden Sie sich bitte an Karin Kraus, 
Tel. (07851) 84-1700, E-Mail kkraus@sozialstation-kehl.de.
 

Tourist-Information verkürzt  
Öffnungszeiten am 12. Dezember

Kehl – Aufgrund einer internen Veranstaltung schließt die 
Tourist-Information am Freitag, 12. Dezember, bereits um 15.30 
Uhr. Am Samstag, 13. Dezember, gelten die normalen Öff-
nungszeiten.

Diakonie Sozialstation bietet Angehörigen Möglichkeit 
zum Erfahrungsaustausch
Die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz stellt für 
Angehörige eine große Herausforderung dar. Der Mensch, den 
man Jahrzehnte kennt, verändert sich. Pflegende Angehörige 
müssen mit der Tatsache fertig werden, dass ihr Familienmit-
glied sie nicht mehr erkennt. Die Gesprächsrunde kann ein 
wichtiger Raum für die sehr geforderten Angehörigen werden, 
in der sie sich über alle Belange des beschwerlichen Alltags 
äußern können. Menschen, die in einer ähnlichen Situation 
sind, können sich in der Regel unter Gleichgesinnten leichter 
öffnen, das Verständnis untereinander ist groß. Durch fach-
liche Begleitung bei den Gesprächen werden in dieser Gruppe 
auch Informationen zum Krankheitsbild, zu Behandlungs- und 
zu Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige aufge-
zeigt.
Die Diakonie Sozialstation Kehl-Hanauerland bietet Angehö-
rigen von demenzerkrankten Menschen die Chance, sich re-
gelmäßig zum Gesprächskreis zu treffen. Am Donnerstag, 18. 

Kontaktieren Sie uns unter:

07 81 / 504-14 65

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie mit Ihren
PROSPEKTBEILAGEN

die Ortenau!

Kontaktieren Sie uns unter:
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Satzung 
zur 4. Änderung der  

Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit 

Wasser vom 16.12.2010 
(Wasserversorgungssatzung - WVS)  
des Zweckverbands GWV Korkerwald 

 
Auf Grund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2und 13 des Kom-
munalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat die Verbandsversammlung in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 08.12.2025 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 17 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: 
 

Anlage des Anschlussnehmers 
 
(4) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Was-

serabnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Zweckverbands oder Dritter 
oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. Schäden, wie zum 
Beispiel Rohrbrüche in der Hausanschlussleitung zwischen Grundstücksanschluss und der 
Hauptabsperrvorrichtung, sind unverzüglich vom Anschlussnehmer zu beseitigen. 

 
 

§ 2 
 
§ 15 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

Kostenerstattung 
 
(1) Der Anschlussnehmer hat dem Zweckverband die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Er-

neuerung, Veränderung und Beseitigung der weiteren, vorläufigen und vorübergehenden 
Grundstücksanschlüsse (§ 14 Abs. 4) zu erstatten. 
Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des 
alten Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 
Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. 
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§ 3

§ 36 erhält folgende neue Fassung:

Beitragssatz 

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter Nutzungsfläche (§ 28) 1,30 € (netto) 
bzw. 1,3910 € (brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer). 

§ 4

§ 42 erhält folgende neue Fassung:

Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr).
Sie beträgt je Monat bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Netto ab 
01.01.2026 

ab 
01.01.2027 

ab 
01.01.2028 

a) Normalzähler (Nenndurchfluss in Q3 (Qn)
Q3=4 Normalzähler 

(QN 2,5) 5,75 € 6,18 € 6,60 € 

Q3=10 Normalzähler 
(QN 6) 13,01 € 14,00 € 15,00 € 

Q3=16 Normalzähler 
(QN 10) 20,81 € 22,41 € 24,00 € 

b) Großzähler (Nennweite in Q3 (DN)
Q3=25 Großzähler 

(DN 50) 32,52 € 35,01 € 37,50 € 

Q3=63 Großzähler 
(DN 80) 81,95 € 88,22 € 94,50 € 

Q3=100 Großzähler 
(DN 100) 130,07 € 140,04 € 150,00 € 

c) Verbundzähler (Nennweite in Q3 (DN)
Q3=25+4 Verbundzähler 

(DN 50) 87,77 € 94,49 € 101,20 € 

Q3=63+4 Verbundzähler 
(DN 80) 221,28 € 238,24 € 255,20 € 

Q3=100+4 Verbundzähler 
(DN 100) 351,24 € 378,17 € 405,10 € 

Brutto (einschließlich  
7 % Umsatzsteuer) 

ab 
01.01.2026 

ab 
01.01.2027 

ab 
01.01.2028 

a) Normalzähler (Nenndurchfluss in Q3 (Qn)
Q3=4 Normalzähler 

(QN 2,5) 6,1525 € 6,6073 € 7,0620 € 

Q3=10 Normalzähler 
(QN 6) 13,9154 € 14,9827 € 16,0500 € 

Q3=16 Normalzähler 
(QN 10) 22,2667 € 23,9734 € 25,6800 € 

b) Großzähler (Nennweite in Q3 (DN)
Q3=25 Großzähler 

(DN 50) 34,7964 € 37,4607 € 40,1250 € 
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Q3=63 Großzähler 
(DN 80) 87,6812 € 94,3981 € 101,1150 € 

Q3=100 Großzähler 
(DN 100) 139,1749 € 149,8375 € 160,5000 € 

c) Verbundzähler (Nennweite in Q3 (DN)
Q3=25+4 Verbundzähler 

(DN 50) 93,9139 € 101,0990 € 108,2840 € 

Q3=63+4 Verbundzähler 
(DN 80) 236,7643 € 254,9141 € 273,0640 € 

Q3=100+4 Verbundzähler 
(DN 100) 375,8268 € 404,6419 € 433,4570 € 

(2) Bei der Berechnung der Grundgebühren wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, betriebs-notwendi-
ger Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen län-
ger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung (abgerundet auf 
volle Monate) keine Grundgebühr berechnet.

(4) Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern beträgt die Grundgebühr 
je Monat:

ab 01.01.2026 ab 01.01.2027 ab 01.01.2028 

Netto 32,52 € 35,01 € 37,50 € 
Brutto (einschließlich 
7 % Umsatzsteuer) 34,7964 € 37,4607 € 40,1250 € 

§ 5

§ 43 erhält folgende neue Fassung:

Verbrauchsgebühren 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die Ver-
brauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter:

ab 01.01.2026 ab 01.01.2027 ab 01.01.2028 
Netto 2,27 € 2,43 € 2,59 € 
Brutto (einschließlich 
7 % Umsatzsteuer) 2,4289 € 2,6001 € 2,7713 € 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, gilt die 
Verbrauchsgebühr nach Absatz 1.

(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, beträgt die 
Gebühr einschließlich 7 % Umsatzsteuer pro Kubikmeter 11,20 €. Eine Grundgebühr nach § 
42 wird nicht erhoben.

§ 6

§ 53 [Umsatzsteuer] wird aufgehoben.

§ 7

§ 54 [Inkrafttreten] wird zu § 53 [Inkrafttreten].

§ 8
Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.  
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Auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Ver-
bindung mit § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wird beson-
ders hingewiesen: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung verletzt worden sind,

2. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat, oder wenn vor Ablauf der oben genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-
genüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Rheinau, 09.12.2025 Oliver Rastetter 
(Verbandsvorsitzender) 
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Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 
des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Korkerwald 

(Verwaltungsgebührensatzung) 
vom 08.12.2025 

 
Aufgrund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und des 
§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 2 
und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat die Verbandsversammlung am 
08.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Korkerwald erhebt für öffentliche Leistun-
gen, die er auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt, Gebühren nach die-
ser Satzung (Verwaltungsgebühren), soweit nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas 
anderes bestimmen.  

 
 

§ 2 
Gebührenfreiheit 

 
(1) Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für öffentliche Leistungen, die fol-

gende Angelegenheiten betreffen: 
 

a) Gnadensachen, 
 

b) das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes, 

 
c) die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht oder die bestehende oder 

frühere an Stelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistete Tätigkeit, 
 

d) Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen, mit Ausnahme 
von Prüfungen zur Notenverbesserung, 

 
e) Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere mündliche und einfache Aus-

künfte, soweit bei schriftlichen Auskünften nicht durch diese Satzung etwas an-
deres bestimmt ist, 

 
f) die behördliche Informationsgewinnung, 

 
g) Verfahren, die von dem Zweckverband ganz oder überwiegend nach den Vor-

schriften der Abgabenordnung durchzuführen sind, mit Ausnahme der Entschei-
dung über Rechtsbehelfe. 
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(2) Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind, soweit Gegenseitigkeit be-
steht, befreit

a) das Land Baden-Württemberg,

b) die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach 
den Haushaltsplänen des Landes für Rechnung des Landes verwaltet werden,

c) die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände und Zweckverbände sowie 
Verbände der Regionalplanung in Baden-Württemberg.

Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genannten berechtigt sind, die 
Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerlegen oder sonst auf Dritte umzulegen. 

(3) Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbestände bleiben unberührt.

§ 3
Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen ist derjenige verpflichtet

a) dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist,

b) der die Gebühren- und Auslagenschuld gegenüber dem Zweckverband durch 
schriftliche Erklärung übernommen hat,

c) der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines Dritten kraft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 4
Gebührenhöhe 

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung beige-
fügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Sat-
zung. Für öffentliche Leistungen, die im Gebührenverzeichnis nicht explizit benannt 
und für die keine Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr nach Nummer 1 
des Gebührenverzeichnisses (Allgemeine Verwaltungsgebühr) zu erheben.

(2) Ist eine Verwaltungsgebühr nach der Zeitdauer der Bearbeitung der Leistung zu 
berechnen, bemisst sich die Höhe der Gebühr nach der Bearbeitungszeit, die in 
Zeiteinheiten gemessen wird. Eine Zeiteinheit beträgt 15 Minuten, wobei nur voll-
endete Zeiteinheiten zur Gebührenbemessung herangezogen werden.

(3) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung abgelehnt, so wird bei 
einer Gebühr nach Zeiteinheiten die Gebühr nach der angefallenen Arbeitszeit er-
hoben. Bei anderen Gebührenarten wird eine Gebühr nach Nr. 1 des Gebührenver-
zeichnisses (Allgemeine Verwaltungsgebühr) für die angefallene Arbeitszeit erho-
ben; die so ermittelte Gebühr darf maximal die Gebührenhöhe des entsprechenden 
Gebührentatbestandes betragen.
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(4) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung, mit dessen sachlicher 
Bearbeitung begonnen ist, vor Erbringung der öffentlichen Leistung zurückgenom-
men oder unterbleibt die öffentliche Leistung aus sonstigen vom Schuldner zu ver-
tretenden Gründen, so wird bei einer Gebühr nach Zeiteinheiten die Gebühr nach 
der angefallenen Arbeitszeit erhoben. Bei anderen Gebührenarten wird eine Ge-
bühr nach Nr. 1 des Gebührenverzeichnisses (Allgemeine Verwaltungsgebühr) für 
die angefallene Arbeitszeit erhoben; die so ermittelte Gebühr darf maximal die Ge-
bührenhöhe des entsprechenden Gebührentatbestandes betragen.

§ 5
Entstehung der Gebühr 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der öffentlichen Leistung.

(2) Bei Zurücknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 4 dieser Satzung entsteht die Ge-
bührenschuld mit der Zurücknahme.

§ 6
Fälligkeit, Zahlung 

(1) Die Verwaltungsgebühr wird durch schriftlichen oder mündlichen Bescheid festge-
setzt und ist mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig.

(2) Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag erbracht wird, kann von 
der Zahlung eines Vorschusses oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen abhängig gemacht wer-
den. Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses 
oder zur Leistung der Sicherheit zu setzen. Der Zweckverband kann den Antrag als 
zurückgenommen behandeln, wenn die Frist nicht eingehalten wird und der Antrag-
steller bei der Anforderung des Vorschusses oder der Sicherheitsleistung hierauf 
hingewiesen worden ist.

(3) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkunden, die aus Anlass der 
öffentlichen Leistung eingereicht worden sind, können bis zur Bezahlung der fest-
gesetzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten werden.
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§ 7
Auslagen 

(1) In der Verwaltungsgebühr sind die dem Zweckverband erwachsenen Auslagen in-
begriffen. Übersteigen die Auslagen das übliche Maß erheblich, werden sie geson-
dert in der tatsächlich entstandenen Höhe festgesetzt. Dies gilt auch dann, wenn 
für eine öffentliche Leistung keine Gebühr erhoben wird.

(2) Auslagen nach Absatz 1 Satz 1 sind insbesondere

a) Reisekosten,

b) Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,

c) Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sonstige Kosten der Be-
weiserhebung,

d) Vergütungen an andere juristische Personen oder natürliche Personen für Leis-
tungen und Lieferungen,

e) Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und Sachen.

(3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwaltungsgebühren geltenden Vor-
schriften entsprechend anzuwenden. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen 
entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrags.

§ 8
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 

Rheinau, den 09.12.2025 

Oliver Rastetter 
(Verbandsvorsitzender) 
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Gebührenverzeichnis  

Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung 

Lfd. 
Nr. 

Öffentliche Leistung Gebühr 

1 Allgemeine  
Verwaltungsgebühr  
(§ 4 Abs. 1 Satz 3
der Satzung)

18,50 €/Viertelstunde netto 

19,7950 €/Viertelstunde brutto, 
einschließlich 7 % 

Umsatzsteuer 

22,0150 €/Viertelstunde brutto, 
einschließlich 19 % 

Umsatzsteuer 

2 Genehmigung von Wasser-
versorgungsanlagen  

Genehmigung des Anschlus-
ses an die öffentliche  
Wasserversorgung nach der 
Wasserversorgungssatzung 
des Zweckverbands Grup-
penwasserversorgung 
Korkerwald. 

Hinzu kommt ein Kostener-
satz für die Herstellung des  
Wasseranschlusses. Dieser 
wird den Anschlussnehmern 
direkt in Rechnung gestellt. 

40,00 €/Fall netto 

42,8000 €/Fall brutto, 
einschließlich 7 % 

Umsatzsteuer 
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Auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) 
in Verbindung mit § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
wird besonders hingewiesen: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung verletzt worden sind,

2. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der oben genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Zweckverband Gruppenwasserversorgung Korkerwald 
 

Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2024 
Aufgrund von §§ 18 und 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 
16.09.1974 (GKZ - GBl. S. 408) in Verbindung mit § 16 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 in der jeweils gültigen Fassung hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Korkerwald 
am 08.12.2025 den Jahresabschluss des Zweckverbandes für das Wirtschaftsjahr 
2024 wie folgt beschlossen:  
 
 
I. Feststellung der Abschlussrechnungen 
 

 
 

Euro 

1. Erfolgsrechnung  

1.1 Summe Erträge 736.722,26 

1.2 Summe Aufwendungen 697.974,61 

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) 38.747,65 

 nachrichtlich:  

 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere 
Fehlbetragsabdeckung 0,00 

 Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere 
Überschussabführung 0,00 

2. Liquiditätsrechnung  

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung  202.545,94 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  -23.716,75 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 178.829,19 

2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit -23.532,00 

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) 155.297,19 

2.6  Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 8.555,02 

3. Bilanzsumme 2.307.701,27 

 
 
II. Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrags 
 

Der Jahresüberschuss von 38.747,65 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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III. Übertragung von Aufwendungen des Erfolgsplans 
 

Die unter Ziffer 5.1 des Anhangs dargestellten Ansätze des Erfolgsplans werden 
in das Wirtschaftsjahr 2025 übertragen. 

 
 
 
Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses wird hiermit gemäß § 16 
Abs. 4 EigBG ortsüblich bekannt gegeben. Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
liegen in der Zeit von Freitag, dem 12.12.2025 bis einschließlich Montag, dem 
22.12.2025 zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus Rheinau 
(Nebengebäude), Rheinstr. 46, Freistett, Zimmer 03, öffentlich aus. 
 
 
Rheinau, den 12.12.2025   Oliver Rastetter, Verbandsvorsitzender 



GESCHENK-IDEEN
zum Weihnachtsfest
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Für ein schönes 
Weihnachtsfest 

1 x Maximassage         25,- 
1 x Aromaölmassage     45,- 
3 x Massage         59,- 
1 x Schoko-Mass.+WT   45, 

Ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest für alle ! 

PhysiotherapiePraxis        B.Walther-Ross
Linxerstr. 15 a  Leutesheim 

Fon   07853/999 665 

Die Praxis ist vom 24.12.25 - 06.01.26 geschlossen 

Am 23.12.25 ist die Praxis von 9 – 11 
und von 17-19 Uhr für     

den Gutscheinverkauf geöffnet !!!

Weihnachts-Aktion
im Fabrikverkauf

Wir freuen uns auf Sie!

Armbruster W. Teigwaren GmbH
Im Lossenfeld 17, 77731 Willstätt-Sand

Öffnungszeiten: Mo.-Fr., 8.00 – 17.00 Uhr

vom 08.12. – 23.12.2025

Niederschopfheimer Str. 1 | 77948 Friesenheim
Tel.: 07808 89-182 | werksverkauf@badenia-bettcomfort.de

Mit uns liegen Sie genau richtig!
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Glücksrads drehen
Rabatt* ermitteln!

*Gültig für Bettwaren und Matratzen

GLÜCKSRAD
AKTION

vom 1.12. bis 18.12.2025

10 %
15 %

5 %

10 %
5 %

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN

SchönesSchönes
WochenWochenendeende



Immobilien
Unternehmer sucht

Wohnung oder Mehrfamilienhaus
zur Investition – auch renovierungsbedürftig.

Über TMG Immobilien Offenburg
Tel.: 0176 32583542 • timo.geppert@tmg-immobilien.de

Deutsche Bank Immobilien sucht für Kunden
Grundstücke zur Bebauung von

Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern
und Mehrfamilienhäusern.

Deutsche Bank Immobilien Offenburg
Frederic Wolf, 0781/920016

Deutsche Bank Immobilien
Wir sind für Sie da!
Für alle, die verkaufen und
kaufen wollen.
Jetzt kontaktieren oder einscannen
und direkt zur Online-Bewertung.
0781 / 920016 · frederic.wolf@db.com Bitte einscannen

Ihre Immobilie. Ihr Leben.
Ihr Vermögen – endlich nutzbar!
Bleiben Sie weiterhin in Ihrem Zuhause wohnen

und erfüllen Sie sich Ihre Wünsche.
Sie entscheiden: Komplettverkauf,
Teilverkauf oder Rückmietverkauf.

Sie erhalten sofort die Kaufsumme –
Ihr Wohnrecht bleibt lebenslang gesichert.
Unsere Lösungen für Sie:
- Sofortdarlehen bis 50.000 € ohne Eintrag ins
Grundbuch und keine Notarkosten
- Teil- oder Komplettverkauf Ihrer Immobilie
Sicher und unkompliziert alles aus einer Hand.
KWL-Experten-GmbH, Bahnhofstr.76,77746 Schutterwald
Rufen Sie uns jetzt an unter: 0171-8533270

JEDEN DONNERSTAG
16 - 18 Uhr Open House

WOHNTRAUME:
2-4 ZIMMER RHEINAU
Eigentum zur Eigennutzung
oder Kapitalanlage

Bleichstraße 14 - 14a, 77866 Rheinau-Freistett
Tel. 07835.6398-46 | immobilien@orbau.de

RAU
..

www.bauhaus.info

77656 Offenburg, Max-Planck-Str. 2
BAUHAUS GmbH & Co. KG Süd,
Sitz: Basler Straße 98, 79115 Freiburg

Treppenlifte
Selbstbestimmt zu Hause leben.

Kostenlose Infobroschüre/Beratung

0800 668 81 13
(kostenlos aus dem dt. Festnetz)

Aus der Heimat

für die Heimat .



Privat
Anzeigen

Paar (57 + 61 J.) sucht 2 – 3-Zimmer-Wohnung
im Erdgeschoss, gerne auch Altbau. Haustiere sollten erlaubt

sein (braver Hund u. Freigänger-Katze), WM bis 900 €.
Wir freuen uns über Angebote unter Tel. 0176 60934170

DG-WOHNUNG AB 01.01.26 IN RHEINBISCHOFSHEIM
ZU VERMIETEN

72,50 m², Dusche/WC, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer,
teilmöbliert, Garage KM 650 Euro + NK

Tel. 07844/91960 Mo.- Fr. 8.00 -16.00 Uhr

Deine Aufgaben:
Erstellung von Lieferscheinen und Rechnungen, Vorerfassung aller 
Buchhaltungsbelege, Sicherstellen der Termintreue,  Bestandsführung, 
Korrespondenz mit Kunden und Dienstleistern, allgemeine Büroarbeiten.

Unsere Anforderungen:
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare 
Qualifikation.

Was wir uns wünschen:
Organisationstalente mit strukturierterer Arbeitsweise, positive Team-
player mit Zahlenverständnis, einem sicheren Umgang mit PC und 
guten MS-Office Kenntnissen. Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Was wir Dir bieten:
Einen abwechslungsreichen, verantwortungsvollen und langfristigen 
Arbeitsplatz, eine umfangreiche Einarbeitung, ein attraktives Gehalt 
sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Haben wir Dich auf den Geschmack gebracht?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per Post oder per Mail.

Brousse GmbH
Eva Stoltzenberg 
Hauptstraße 29, 77736 Zell a.H. 
Email: e.stoltzenberg@broussegmbh.com 
Telefon: 07835/4219011

www.snackadoo.de

Kaufmännische Büroassistenz 
(m/w/d)

in Teil- oder Vollzeit

Für unsere dynamische und inhabergeführte, international 
agierende Handelsagentur für Lebensmittel suchen wir:

Stellenmarkt

Ihr Bestattungshaus in Kehl
und Willstätt

Filiale Willstätt
Schutterstr. 9
77731 Willstätt
Tel. (0 78 54) 9891267· Individuelle Beratung im Trauerfall

· Bestattungen jeder Art
· Bestattungsvorsorge
· Überführungen im In- und Ausland

24 Stunden, auch an Sonn- und Feiertagen
www.bestattungshaus-finger.de

Filiale Kehl:
Kirchstr. 29
77694 Kehl-Marlen
(gegenüber der kath.
Kirche St. Abogast)
Tel. (0 78 54) 9 89 12 67
Tel. (0 78 51) 9 94 87 44

PPatat rriikk BBllaannkk

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Südgetreide GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 35, 79367 Weisweil

Tel. 07646 - 203
Info@suedgetreide.de, www.suedgetreide.de

Wir suchen 
Ackerbaubetriebe für 
den Saatmaisanbau!

Profitable Alternative!

Hier könnte  
Ihre AnzeigeIhre Anzeige stehen!



Obstbaumschule & Hofladen
Allmendgrün 20 · Ortenberg
Tel.: 07 81/9 32 25 00
www.kiefer-obstwelt.de

Kostenlos –
jetzt anmelden!

Sa. 20.12.
13:30 Uhr

INH. M. KLEINMANN · Tullastraße 17 · 77866 Rheinau-Linx · ☎ 0 78 53 / 6 76

FLEISCHER-FACHGESCHÄFTGerber
Angebot vom 11.12. – 13.12.2025
Schweine-Schnitzel 100g 1,29 €

ElsäßerWürzfleisch 100g 1,79 €

Wiener 100g 1,59 €

Badische Bauernwurst 100g 1,55 €

Tickets: 0700 - 599 000 00
www.offenburger-weihnachtscircus.de

BADENSBADENSSCHÖNSTER
SCHÖNSTERWEIHNACHTS-

WEIHNACHTS-CIRCUSCIRCUS

MESSEPLATZ

18.
VON DONNERSTAG

DEZ.
6.

B IS D IENSTAG

JAN.

WEIHNACHTSBAUMVERKAUFWEIHNACHTSBAUMVERKAUF
Biete frisch geschlagene WeihnachtsbäumeBiete frisch geschlagene Weihnachtsbäume
(Nordmannstanne) direkt vom Waldbesitzer an.(Nordmannstanne) direkt vom Waldbesitzer an.

Sind am Samstag, den 13.12.2025 von 9:00 Uhr -Sind am Samstag, den 13.12.2025 von 9:00 Uhr - 14:00 Uhr auf14:00 Uhr auf
dem Sparkassenparkplatz in Bodersweier.dem Sparkassenparkplatz in Bodersweier.

Georg und Stefan Huber • Grimmersbach 2 • 77704 Oberkirch-Ödsbach • Tel.: 07802/3427Georg und Stefan Huber • Grimmersbach 2 • 77704 Oberkirch-Ödsbach • Tel.: 07802/3427

Weihnachtsbaumverkauf
am Edeka-Markt in Bodersweier
Samstag, 13. + 20.12.2025 von 9–17 Uhr

Klaus Birk
Sendelbachstr. 15 · 77794 Lautenbach
Tel. 0 78 02 / 70 17 33 oder 015 20 / 8 54 59 75

Volksbank Bühl, Beratungscenter Immobilien & Finanzierung, Friedrichstraße 4, 77815 Bühl, Telefon 07223 985-1170
immobilien@volksbank-buehl.de, www.volksbank-buehl.de

Ans Leben denken,

nicht an Raten.

Ganz gleich, ob Sie eine Immobilie kaufen, 
bauen, modernisieren oder verkaufen wollen – 
wir sind mit der Genossenschaftlichen 
Finanzberatung der ideale Partner für Sie. 
Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei.

Jetzt beraten 

lassen! Telefon:

07223 985-1170

volksbank-buehl.de
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Jede Woche aktuell
Informationen aus Vereinen, 
Kirchen, Handel und Gewerbe.

ede W
Informationen aus V
iJede Woche aktuelliJede W


